II.
Satzung zur Änderung der Satzung für die gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen (GStVS) in der Fassung vom 1. Juli 1988 vom 5. März 1997
§1
Die Satzung für die gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-) Diözesen (GStVS) in der Fassung 1. Juli 1988 (Abl. Bamberg 111 [1988] 149—161; KWMB1 223 ) wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 2 Kirchengemeinde (gemeindlicher kirchlicher Steuerverband) - geltendes Recht

Absatz 1 Ziffern 1 und 4 entfallen nach der Abkürzung „CIC“ jeweils der Schrägstrich und die Zahl „1983“. 

2.
 In Art. 9 Ausschluss von der Wählbarkeit 

Absatz 1 Ziff. 3 entfallen nach der Abkürzung „CIC“ jeweils der Schrägstrich und die Zahl „1983“. 


3. 
Art. 12 Ausschluss, Ruhen des Wahlrechts
 
Absatz 1 Ziff. 1 erhält folgende Fassung: 
„1. zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten nach Deutschem Recht nicht nur durch einstweilige Anordnung unter Betreuung steht,“ 


4. 
In Art. 21 Einspruch und Beschwerde 


Absatz III 2. Hs. entfallen nach der Abkürzung „cic“ der Schrägstrich und die Zahl „1983“. 


§2

(1) Diese Satzung tritt am 1. Juli 1997 in Kraft. 


(2) Sie ist gemäß Art. 5 Abs. 2 Satz 2 und 1 KirchStG spätestens vier Wochen vor ihrem Inkrafttreten den zuständigen Regierungen der Bayerischen Regierungsbezirke vorzulegen. 
